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Sanierungsscheck 2011 im Rahmen der Sanierungsoffensive des Bundes gestartet! 

Die Aktion „Sanierungsscheck 2011“ hat mit 1. März 2011 gestartet. Dazu werden € 70 Millionen 
vom Bund  für den privaten Wohnbau bereitgestellt. Mit dieser Fördersumme können  rund 15.000 
Haushalte  österreichweit  bei  ihrer  thermischen  Sanierung  unterstützt  werden.  Die  Zuteilung  der 
Gelder  erfolgt  nach  Einlangen  der Anträge. Daher  ist  es  von  Vorteil  so  bald wie möglich mit  der 
Planung und Vorbereitung der Unterlagen zu beginnen, denn die Mittel sind beschränkt! 

Förderhöhe bis € 5.000,‐‐ 

Gefördert wird die  thermische Sanierung bestehender Wohngebäude die älter als 20  Jahre alt sind 
(Datum  der  Baubewilligung  vor  dem  1.1.1991)  sowie  Maßnahmen  zur  Umstellung  von 
Wärmeerzeugungssystemen  auf  erneuerbare  Energieträger.  Dazu  gehört  die  Dämmung  der 
Außenwand, der obersten Geschoßdecke bzw. Dach, der Kellerdecke sowie der Tausch von Fenstern 
und Außentüren.  

Die  Förderhöhe  hängt  von  der  erreichten  Energieeinsparung  durch  die  Sanierung  ab.  Für  die 
Einreichung der Förderung ist daher die Erstellung eines Energieausweises erforderlich! 

Die  Förderung  wird  als  einmaliger,  nicht  rückzahlbarer  Zuschuss  in  der  Höhe  von  20%  der 
förderfähigen Investitionskosten gewährt und kann max. € 5000,‐‐ betragen. Bei einer umfassenden 
Sanierung erhält man somit max. € 5.000,‐‐, bei einer Teilsanierung € 3.000,‐‐. Für die Umstellung des 
Heizsystems  auf  erneuerbare  Energieträger  erhält man  im  Zuge  der  Sanierung  zusätzlich max.  € 
1.500,‐‐  (für  Ein‐  und  Zweifamilienhäuser)  und  im  mehrgeschossigen  Wohnbau  €  1.000  pro 
Wohneinheit.  Eine  Kombination  der  Inanspruchnahme  des  Sanierungsscheck  und  der 
Landesförderung ist möglich. 

Empfehlung: Jetzt vorbereiten & informieren! 
 

• Kostenlose Energieberatung des Landes NÖ nützen zur Ermittlung des Sanierungspotential, 
Erstinformationen am Telefon (02742/22144) 

• Energieausweis erstellen lassen (Energieausweis =  Grundvoraussetzung für Einreichung!) 
• Kostenvoranschläge einholen 
• Antragstellung beginnt ab 1. März 2011 (Einreichung bei österreichischen Bausparkassen, 

Abwicklung erfolgt über die Kommunalkredit Public Consulting ‐ Details zur Förderung finden 
Sie unter  www.publicconsulting.at) 
 
 

 

 

   


